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Bereits seit 30 Jahren gibt es jeweils am Pfingstmontag 
eine heilige Messe bei der Kreutherer Kapelle. 

 
Ich möchte daher alle Gemeindebürger/innen 

auch heuer zur Mitfeier der Messe 
 

am Pfingstmontag, 
24. Mai 2010 

um 10 Uhr 
 

recht herzlich einladen.  
(nur bei Schönwetter, sonst in der Pfarrkirche Atzbach) 

 
Umrahmt wird diese Jubiläumsmesse vom  

Hausruckchor Ottnang/Plötzenedt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euer Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Medieninhaber, Herausgeber und Hersteller: Gemeinde Manning 
Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Josef Brandmayr
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GEBURTSTAGE AUS UNSERER GEMEINDE 
 
 

 
Frau WÖRMANSEDER Maria aus Zaun 4 
feierte am 3. März den 75. Geburtstag 
 

 
Frau GRÜNDLINGER Franziska aus 
Schachen 8 feierte am 8. März den 85. 
Geburtstag. 
 

 
Frau ROITHNER Olga aus Furtpoint 6 
feierte am 25. März den 85. Geburtstag. 
 
 
GEBURT 
 

Das Licht der 
Welt erblickte  
 
Matthias 
BRANDMAYR 
aus Kreuth 7 
am  
20. April 2010 

 
 

TODESFÄLLE 
 
 

     
Herr  
Matthias EDER,  
Au 4,  
verstorben am  
12. April 2010 
im 90. Lebensjahr. 
 
 
 
 

 
 
 
Frau  
Franziska KLINGER,  
Zaun 2,  
verstorben am  
28. April 2010 
im 84. Lebensjahr. 
 

 
 
 
 
 
Im Zuge der Flurreinigungsaktion des 
Bezirksabfallverbandes veranstaltete die 
katholische Jungschar auch heuer wieder 
eine Sammelaktion in Manning. In 
mehreren Gruppen marschierten die 
Kinder im Bereich des Redlbaches und 
der Pilsbacher Landesstraße von Manning 
bis zur Ortschaft Au. Insgesamt wurden 4 
Autoreifen und diverse Blechteile 
gefunden, und 14 Müllsäcke (!!!) konnten 
gefüllt werden. 
Die Gemeinde Manning bedankte sich im 
Anschluss mit einer kleinen Jause beim 
Wirt in der Au bei den eifrigen Sammlern. 
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Von 11. – 13. Juni  findet die 1. OÖ-
Radrundfahrt 2010 durch unser 
Gemeindegebiet statt.  
Die Teilnehmer werden am Sonntag, 13. Juni 
um ca. 12.30 kommend aus Richtung Ottnang 
über Manning/Furtpoint weiter nach Pilsbach 
durchfahren. Bitte um erhöhte Vorsicht. 
 

Information zur Oö. Heizungsanlagen- 
und Brennstoffverordnung 

Übergangsbe-
stimmungen für 
Heizungsanlagen für 
feste bzw. flüssige 
Brennstoffe  
Oö.Heizungsanlagen–
u. Brennstoffver-
ordnung 2005 (Oö. 
HaBV 2005) 
Übergangsbe-
stimmungen für 
bestehende 
Heizungsanlagen                 
- Anpassung                 
- Überprüfung  

Übergangsbestimmungen für Heizungs-
anlagen für feste bzw. flüssige Brennstoffe: 

Auf Grundlage des Oö. Luftreinhalte- und 
Energietechnikgesetzes 2002 wurde von der 
Oberösterreichischen Landesregierung die 
Verordnung über Sicherheits- und 
Umweltschutzvorschriften für Heizungsanlagen 
für feste und flüssige Brennstoffe, für die 
Verwendung und Lagerung fester und flüssiger 
Brennstoffe sowie für sonstige brennbare 
Flüssigkeiten erlassen. 
Der Regelungsinhalt dieser Verordnung legt 
sicherheitstechnische Anforderungen und 
umweltschutzrelevante Belange für 
Heizungsanlagen fest, die mit festen oder 
flüssigen Brennstoffen (oder sonstigen 
brennbaren Flüssigkeiten) betrieben werden. 
Zugleich werden die Mindeststandards für 
Lagerungen, Lagerbehälter, Leitungsanlagen und 
für die erwähnten Brennstoffe festgelegt 
(Hinweis: Die Oö. HaBV 2005 gilt nicht für 
Gasanlagen, Gasgeräte oder Teile derselben). 
Nach Maßgabe des § 42 Abs. 1 Oö. HaBV 2005 
haben die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
genannten Verordnung (1. Februar 2006) 
rechtmäßig bestehenden Anlagen (Heizungs-
anlagen, Lagerbehälter, Lagerräume und 
Lagerstätten, ferner Auffangwannen, Leitungen 
udgl.) den Anforderungen der Oö. HaBV 2005 
innerhalb von längstens 5 Jahren zu 
entsprechen. 
Dies bedeutet, dass mit Ablauf des 1. 2. 2011 
von den Anforderungen der Oö. HaBV 2005 
unter anderem die Sicherheits- und 
Umweltschutzbestimmungen für Feuerungs-
anlagen für feste und flüssige Brennstoffe, sowie 
jene für die Lagerung von festen und flüssigen 
Brennstoffen sowie von sonstigen brennbaren 
Flüssigkeiten eingehalten werden müssen. 
Insbesondere weisen wir darauf hin, dass 
einwandige Lagerbehälter und Leitungsanlagen 
für flüssige Brennstoffe oder sonstige brennbare 
Flüssigkeiten, die unterirdisch eingebaut oder 
verlegt sind und noch im Betrieb stehen, ebenso 
nach Ablauf der 5-Jahresfrist (1. Februar  
2011) zu entfernen oder entsprechend nach zu 
rüsten sind. Dies kann unter anderem durch 
Einbau einer flexiblen oder steuernden 
Leckschutzauskleidung mit ständig überwachtem 
Vakuummessgerät geschehen. Wird keine 
Nachrüstung durchgeführt, sind diese 
unterirdischen Lagerbehälter und Leitungen zu 
entfernen und durch entsprechende Anlagen zu 
ersetzen, die der Oö. HaBV 2005 entsprechen. 

Die Verpflichtungen aus der genannten Über-
gangsbestimmung trifft die jeweils verfügungs-
berechtigte Person über die Heizungsanlage.  
Es sind dies konkret: 
- Eigentümer/-in;  
- Bauberechtigte/-r; 
- Jede andere Person, an welche die jeweiligen 
Verpflichtungen, die sich aufgrund der Ver-
ordnung ergeben, übertragen wurden (z.B. 
Mietvertrag, Pachtvertrag, Leasing, sowie 
sonstige und rechtlich zulässige 
Vereinbarungen). 
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       vom Förderverein St. Konrad College Uganda/Bebaase 
 

Samstag, 19. Juni 2010, 9.00 h – 18.00 h 
Sonntag, 20. Juni 2010, 9.00 h – 12.00 h 

im Veranstaltungssaal in Manning 
 

Für den im Juni geplanten Flohmarkt,  
bitten wir um Sachspenden 

 
Wir brauchen: 
Textilien:  Saubere Kleidung,  

Bettwäsche, 
Tischtücher, … 

Schuhe, Geschirr, Elektrogeräte, 
Spielsachen, Ziergegenstände, Bilder, usw. 
(Alles was man noch verkaufen kann – bitte keine 
Entsorgung) 

Die Sachspenden können am 14. u. 15. Juni 
2010 im Veranstaltungssaal in Manning 
abgegeben werden. 

Wenn ihr Fragen habt, wendet euch bitte an 
Ingrid Niedermayr, Tel: 07676/8638 oder 
Roswitha Mayr 07676/7086. 
 

 

 
BLUMENSCHMUCKAKTION MANNING 
 
Anmeldung bis spätestens 15. Juni am 
Gemeindeamt Manning 
 
Telefon 07676/7275 oder per mail 
papst@manning.ooe.gv.at 
 
 
 
 
Ferienaktion für Kinder und 
Jugendliche aus den Landlerdörfern 
rund um Hermannstadt, aus 
Oberwischau und aus der Ukraine 
 
Die OÖ. Landlerhilfe organisiert bereits 
seit 20 Jahren Ferienaufenthalte für Kinder 
aus dem Gebiet rund um Hermannstadt 
(Siebenbürgen), Oberwischau (Nord-
rumänien) und aus dem Theresiental in 
der Ukraine. 
Auch heuer sollen wieder von Freitag, 9. 
Juli bis 30. Juli 2010 (3 Wochen) 
an die 150 Kinder und Jugendliche aus 
den Landlerdörfern nach Oberösterreich 
zu einem Aufenthalt bei Gastfamilien 
eingeladen werden. Die Kinder haben so 
die Möglichkeit ihre Deutschkenntnisse zu 
verbessern und können damit auch ihr 
schulisches Können über den Sommer 
erhöhen, was eine anschließende höhere 
Schulausbildung oftmals erleichtert. 
Die OÖ. Landlerhilfe sucht daher 
dringend Gastfamilien, die bereit sind 
Kinder aufzunehmen! Weiters werden 
auch immer wieder Auslands-
sozialdiener gesucht. 
 
Näherer Auskünfte unter Tel.:0732/605020 
oder sabine.moser@landlerhilfe.at 
 

 

 
 

der Jugendkapellen Bruckmühl und 
Ottnang-Manning 
am 23. Mai 2010 

um 18.00 h im 
Mehrzwecksaal Manning 


